
 
 
 

Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 

Absatz 3 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren 

Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 

 

 

Die Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen ordnen für ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereich (Regierungsbezirk) gemäß §§ 11 und 12 des Landes-

verwaltungsgesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313) auf Grundlage der § 7 Abs. 3 

und Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 50 Nr. 9 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus 

schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), an: 

 

1. Unternehmen mit Hauptsitz in den Regierungsbezirken Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg  

und Tübingen sind verpflichtet einen Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene 

sowie einen Stellvertreter im Sinne des § 7 Abs. 1 GwG zu bestellen, wenn 

 

a) sie mit folgenden hochwertigen Gütern handeln: Edelmetalle (wie Gold, Silber und 

Platin), Edelsteine, Schmuck und Uhren, Kunstgegenstände und Antiquitäten, 

Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luftfahrzeuge, 

 

b) der Handel mit diesen Gütern über 50% des Gesamtumsatzes im vorherigen Wirt-

schaftsjahr ausmacht (Haupttätigkeit), 

 

c) am 31.12. des vorherigen Wirtschaftsjahres insgesamt mindestens zehn Mitarbei-

ter in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb 

einschließlich Leitungspersonal (insbesondere Geschäftsführung) beschäftigt sind 

und 

 

d) im vorherigen Wirtschaftsjahr im Rahmen mindestens einer Transaktion nach §1 

Abs. 5 GwG Barzahlungen über mindestens 10.000 EUR entgegengenommen  

oder getätigt wurden. 

 

2. Die Bestellung des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters ist dem jeweils 

zuständigen Regierungspräsidium vorab schriftlich mit den beruflichen Kontaktdaten 

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse) anzuzeigen. Änderungen sind 

unverzüglich mitzuteilen.  

  



- 2 - 
 
 
 

3. Von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten kann auf Antrag 

befreit werden, wenn das Unternehmen nachweist, dass die Gefahr von Informa- 

tionsverlusten und -defiziten aufgrund arbeitsteiliger Unternehmensstruktur im Hin-

blick auf die Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht besteht und anderweitige 

Vorkehrungen getroffen werden, um Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu 

verhindern, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenhängen. Die 

Entscheidung über Anträge auf Freistellung von der Pflicht zur Bestellung eines Geld- 

wäschebeauftragten ist gebührenpflichtig. 

 

4. Zur Durchsetzung der Nummern 1 und 2 dieser Verfügung kann ein Zwangsgeld  

festgesetzt werden. 

 

5. Die Nichtbestellung eines Geldwäschebeauftragten nach dieser Verfügung stellt eine 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 56 Nr. 8 GwG dar. 

 

6. Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 

als bekannt gegeben und ist ab diesem Zeitpunkt zu befolgen. Die Allgemeinver- 

fügung und ihre Begründung können eingesehen werden bei dem 

 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart, Bauteil A, 

Raum 2.050, 

- Regierungspräsidium Karlsruhe, Jahnstrasse 3, 76133 Karlsruhe, Raum 011, 

- Regierungspräsidium Freiburg, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg, Raum 4.67  

und dem 

- Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 40, 72072 Tübingen, 

Referat 16. 

 

Die Allgemeinverfügung vom 23. Januar 2013 tritt mit Inkrafttreten dieser Allgemeinver-

fügung außer Kraft. 

 

Begründung 

 

Die Regierungspräsidien Baden-Württembergs als zuständige Aufsichtsbehörden  

machen hiermit von ihrer Anordnungsbefugnis nach § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG zur Be- 

stellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Stellvertreters bei Händlern hoch- 

wertiger Güter Gebrauch. 

 

Der Missbrauch von Gütern zu Zwecken der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung 

stellt eine erhebliche Bedrohung für die Integrität und Reputation des internationalen 

Wirtschaftsstandortes Deutschland und seiner Unternehmen dar. Dies macht eine Bün-

delung aller Kräfte erforderlich. Die Inpflichtnahme der Wirtschaft als einen für die Geld-

wäschebekämpfung notwendigen Akteur ist unabdingbar. Die Bestellung eines Geldwä-
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schebeauftragten und seines Stellvertreters dient der Erreichung der Ziele des Geldwä-

schegesetzes (GwG) und darüber hinaus der Sensibilisierung der Güterhändler für das 

Thema der Geldwäschebekämpfung. 

 

Nach pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens ist auch unter der Berücksichtigung der 

Interessen der betroffenen Unternehmen die Verpflichtung der in § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG 

genannten Händler hochwertiger Güter zur Bestellung von Geldwäschebeauftragten 

nach Maßgabe dieser Allgemeinverfügung sachgerecht um die wichtigen Ziele des 

Geldwäschegesetzes zu erreichen. 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG soll die zuständige Behörde für Verpflichtete ge-

mäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG (Güterhändler) die Bestellung eines Geldwäschebeauftrag-

ten anordnen, wenn deren Haupttätigkeit im Handel mit hochwertigen Gütern besteht. 

Hochwertige Güter sind Gegenstände, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Ver-

kehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen 

des Alltags abheben oder aufgrund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. 

Zu ihnen gehören insbesondere Edelmetalle (wie Gold, Silber und Platin), Edelsteine, 

Schmuck und Uhren, Kunstgegenstände und Antiquitäten, Kraftfahrzeuge, Schiffe  

und Motorboote sowie Luftfahrzeuge (siehe die nichtabschließende Aufzählung in § 1 

Abs. 10 Satz 2 GwG).  

 

Über die bereits vom Gesetzgeber vorgenommene Risikoeinschätzung hinaus liegen 

derzeit keine weiteren kriminalistischen Erkenntnisse über andere Risikobranchen im 

Bereich des hochwertigen Güterhandels vor, die eine Bestellung eines Geldwäschebe-

auftragten erforderlich machen. 

Entsprechend der Wertung des Gesetzgebers werden Güterhändler nur dann erfasst, 

wenn gerade deren Haupttätigkeit im Handel mit hochwertigen Gütern besteht. Somit 

bleiben aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Unternehmen mit geringem Geldwäsche-

risiko ausgenommen, wenn sie zwar grundsätzlich mit hochwertigen Gütern handeln, 

dies aber weniger als 50 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht. 

Denkbar ist dies beispielsweise bei einer großen Kfz-Werkstatt, die ihren Hauptumsatz 

mit Kfz-Reparaturen macht, an die aber auch noch ein Kfz-Handel angeschlossen ist, 

über den Fahrzeuge verkauft werden. 

 

Grund für die Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist, dass in Un-

ternehmen mit einer arbeitsteiligen und zergliederten Unternehmensstruktur die Gefahr 

von Informationsverlusten und -defiziten und der Anonymisierung innerbetrieblicher Pro-

zesse in erhöhtem Maße besteht. Davon ist jedenfalls ab einer Gesamtkopfzahl von 

mindestens zehn Mitarbeitern mit Bezug zu den Geschäftsvorgängen auszugehen. Ein 

solcher Bezug liegt regelmäßig in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, 

Verkauf und Vertrieb einschließlich Leitungspersonal (insbesondere Geschäftsführung) 

vor. In kleineren Einheiten kann die Gefahr eines Informationsverlustes als so gering 
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angesehen werden, dass die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten einen unver-

hältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde. 

 

Eine Stichtagsregelung zur Ermittlung der Mitarbeiterzahl wurde aus Gründen der Prak-

tikabilität und Rechtssicherheit für die Unternehmen gewählt. Das Erfordernis einer 

Transaktion mit Bargeldannahme im Wert von € 10.000,-- oder mehr im Wirtschaftsjahr 

soll sicherstellen, dass Güterhändler, die zwar mit grundsätzlich hochwertigen Produkt-

gruppen handeln, jedoch tatsächlich in einem niedrigeren und damit weniger risikobe-

hafteten Preissegment tätig sind oder vollständig auf die Entgegennahme von Bargeld 

verzichten, von der Verpflichtung ausgenommen werden. Insbesondere hohe Bargeld-

transaktionen bergen ein erhöhtes Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierungsrisiko, da 

hier Anonymität begünstigt wird.  

 

In jedem rechtlich selbstständigen Unternehmen, unabhängig von der Rechtsform, das 

die genannten Kriterien erfüllt, sind ein Geldwäschebeauftragter und ein Stellvertreter zu 

bestellen. Sofern das Unternehmen über mehrere rechtlich unselbständige Niederlas-

sungen verfügt, muss die Anzeige über die Bestellung bei der für den Hauptsitz zustän-

digen Aufsichtsbehörde erfolgen.  

 

Die Anzeige der beruflichen Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Email-

Adresse), unter denen der Geldwäschebeauftragte und sein Stellvertreter während der 

üblichen Geschäftszeiten erreichbar sind, sind erforderlich, um die Erreichbarkeit für die 

Behörden zu gewährleisten. Das Schriftformerfordernis dient der Rechtssicherheit und 

Dokumentation des Bestellungsaktes durch die Geschäftsführung. Die Bestellung des 

Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters erfolgt bis auf weiteres und ist vorab 

anzuzeigen. Die Händler hochwertiger Güter müssen jährlich prüfen, ob die unter Ziffer 

1 der Allgemeinverfügung genannten kumulativen Voraussetzungen vorliegen. Folgemit-

teilungen sind nicht erforderlich. Änderungen sind dagegen unverzüglich mitzuteilen. 

 

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten ergeben sich aus § 7 

Abs. 5 GwG: Der Geldwäschebeauftragte ist auf Führungsebene zu benennen. Er muss 

seine Tätigkeit im Inland ausüben. Er ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet, 

kann aber auch selbst der Geschäftsleitung angehören. Um Interessenskollisionen zu 

vermeiden, kann er jedoch nicht gleichzeitig das nach § 4 Abs. 3 GwG zu benennende 

Mitglied der Leitungsebene sein. Ausnahmen können bei sehr kleinen Unternehmen 

gemacht werden. 

Ihm sind ausreichend Befugnisse und die für eine ordnungsgemäße Durchführung sei-

ner Funktion notwendigen Mittel einzuräumen. Ihm ist ungehinderter Zugang zu sämtli-

chen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu gewähren bzw. zu ver-

schaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. 

Der Geldwäschebeauftragte hat der Geschäftsleitung unmittelbar zu berichten. Die Ver-

wendung der Daten und Informationen ist dem Geldwäschebeauftragten ausschließlich 

zur Erfüllung seiner Aufgaben gestattet.  
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Er ist ferner Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, für die für Aufklärung, 

Verhütung und Beseitigung von Gefahren zuständigen Behörden, für die Zentralstelle 

für Finanztransaktionsuntersuchungen und die zuständige Aufsichtsbehörde. Soweit der 

Geldwäschebeauftragte die Erstattung einer Meldung nach § 43 Absatz 1 GwG beab-

sichtigt oder ein Auskunftsersuchen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen nach § 30 Abs. 3 GwG beantwortet, unterliegt er nicht dem Direktionsrecht 

durch die Geschäftsleitung. 

 

Eine Freistellung des Geldwäschebeauftragten von anderen Aufgaben und Funktionen 

im Unternehmen ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es darf ihm jedoch aufgrund der 

Erfüllung seiner Aufgaben keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis entste-

hen. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsa-

chen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Geldwä-

schebeauftragter oder als Stellvertreter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach 

Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur 

Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigt ist. 

 

Ist im Unternehmen sichergestellt, dass die Gefahr von Informationsverlusten auf Grund 

arbeitsteiliger Unternehmensstruktur im Hinblick auf die Vorschriften zur Geldwäsche-

prävention nicht besteht und werden nach risikobasierter Bewertung anderweitige Vor-

kehrungen getroffen, um Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu verhindern, die 

mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, kann auf Antrag von 

der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten abgesehen werden. 

Besonders gelagerten Einzelfällen kann damit Rechnung getragen werden. Dass das 

Unternehmen nachweisen muss, dass ausnahmsweise eine Gefahr von Informations-

verlusten nicht vorliegt, ist verhältnismäßig und zumutbar, weil der Gesetzgeber das Er-

fordernis der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten für Händler hochwertiger Güter 

grundsätzlich als gegeben ansieht, mithin der Nachweis von Informationsdefiziten im 

Einzelfall von der Behörde gerade nicht zu führen ist. 

 

Die Entscheidung über Anträge auf Freistellung von der Pflicht zur Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten ist gebührenpflichtig gem. §§ 1, 2, 4 Landesgebührengesetz 

i.V.m. der Gebührenverordnung Innenministerium und Nr. 19.6 des dazugehörigen Ge-

bührenverzeichnisses. Die Möglichkeit, im Einzelfall anderweitige Anordnungen zu tref-

fen, bleibt unberührt.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Be-

kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

Klage erhoben werden bei dem 

 

- Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart  

für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Regierungsbezirk Stuttgart, 

- Verwaltungsgericht Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe 

für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Regierungsbezirk Karlsruhe, 

- Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg im Breisgau  

für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Regierungsbezirk Freiburg  

oder dem 

- Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen  

für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Regierungsbezirk Tübingen. 

 

 

Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, den 6. Dezember 2017 

 

Die Regierungspräsidien – Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz - 

 


